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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1957

Norm

ZPO §530 Abs2 H

Rechtssatz

Die P7icht, den Entscheidungssto9 beizuscha9en, kann nicht als so weitgehend aufgefaßt werden, daß eine

Prozeßpartei grundsätzlich verp7ichtet wäre, durch Erhebungen an Ort und Stelle (Verkehrsunfall) den Sachverhalt zu

klären. (Nachträgliche Beobachtung des Verunglückten, daß an der Unfallstelle eine Geschwindigkeitsbegrenzungstafel

steht).
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